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6. Nachtrag zur Friedhofsordnung vom 23.09.2002
für den Friedhof der Ev.-Luth. Kirchgemeinde St.
Ulrich Schlettau
vom 15.12.2023

Der Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchgemeinde St.
Ulrich Schlettau hat in seiner Sitzung vom 15.12.2023
aufgrund von § 2 Absatz 2 in Verbindung mit §§ 13
Absatz 2 Buchstabe a und 43 der Kirchgemeindeord-
nung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens (KGO) vom
13. April 1983 (ABl. S. A 33) in der jeweils geltenden
Fassung, §§ 12 Absatz 1 und 12a der Rechtsverord-
nung über das kirchliche Friedhofswesen in der Ev.-
Luth. Landeskirche Sachsens (Friedhofsverordnung –
FriedhVO) vom 9. Mai 1995 in der jeweils geltenden
Fassung sowie § 1 Absatz 2 in Verbindung mit §§ 2 und
3 Absatz 1 der Verordnung über die amtliche Bekannt-
machung des Friedhofsanzeigers der Ev.-Luth. Lan-
deskirche Sachsens in elektronischer Form (Bekannt-
machungsverordnung Friedhofsanzeiger) vom 29. Au-
gust 2023 (ABl. S. A 184) in der jeweils gültigen Fas-
sung folgenden Nachtrag zur Friedhofsordnung be-
schlossen:

§ 1
§ 33 der Friedhofsordnung

entfällt

§ 2
§ 29 a wird wie folgt eingefügt:
Gemeinschaftsgrabstätten sind Reihengräber. Grund-
sätzlich gelten die Bestimmungen über Rechtsverhält-
nisse an Reihengrabstätten.
1) Ein Rechtsanspruch auf Bestattung in einer Ge-

meinschaftsgrabstätte besteht nicht. Der Friedhofs-
träger entscheidet auf Antrag über die Bestattung in
der Gemeinschaftsgrabstätte.

2) Die Anlage und Gestaltung sowie laufende Unter-
haltung der Grabstätte auf Dauer der Ruhezeit so-
wie die Beschaffung des Grabdenkmals obliegen
dem Friedhofsträger. Diese Leistung beinhaltet die
Erhaltung der Grabstätte sowie erforderlichenfalls
unmittelbar mit dieser verbundene Gestaltungsräu-
me. Eine Mitbestimmung des Nutzungsberechtigten
bei der Anlage, Gestaltung und Unterhaltung der
Grabstätte ist ausgeschlossen.

3) Das Abstellen von Blumen und sonstigem Grab-
schmuck ist nur an den dafür vorgesehenen Stellen
möglich. Darüber hinaus abgelegter Grabschmuck
wird durch den Friedhofsträger entfernt.

4) Aus- oder Umbettungen aus oder in die Gemein-
schaftsgrabstätte sind unzulässig.

§ 3
Dieser Nachtrag tritt nach Bestätigung des Regional-
kirchenamtes Chemnitz-Leipzig am Tag nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Schlettau, den 20.03.2024

Kirchenvorstand der
Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Ulrich Schlettau

L.S.

Schmidt-Brücken Schubert
Vorsitzender Mitglied
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Bestätigt

AZ: R 56512 Schlettau
Chemnitz, den 19.04.2024

Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen
Regionalkirchenamt Chemnitz-Leipzig

L. S.

i. A. Dressel
Sachbearbeiter


